
Gesetzblatt Teil I Nr. 34 - Ausgabetag: 25. Juni 1990 339

Kapitel V I

Schlußbestimmungen

Artikel 35

Völkerrechtliche Verträge

Dieser Vertrag berührt nicht die von der Bundesrepublik 
Deutschland oder der Deutschen Demokratischen Republik mit 
dritten Staaten abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge.

Artikel 36

Überprüfung des Vertrags

Die Bestimmungen dieses Vertrags werden bei grundlegen
der Änderung der gegebenen Umstände überprüft.

Für die
Deutsche Demokratische Republik

Walter R o m b e r g

Artikel 37 

Berlin-Klausel

Entsprechend dem Viermächte-Abkommen vom 3. September 
1971 wird dieser Vertrag in Übereinstimmung mit den festgeleg
ten Verfahren auf Berlin (West) ausgedehnt.

Artikel 38 

Inkrafttreten

Dieser Vertrag einschließlich des Gemeinsamen Protokolls so
wie der Anlagen I-IX tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Regie
rungen der Vertragsparteien einander mitgeteilt haben, daß die 
erforderlichen verfassungsrechtlichen und sonstigen inner
staatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.

Geschehen in Bonn am 18. Mai 1990 in zwei Urschriften in 
deutscher Sprache.

Für die
Bundesrepublik Deutschland

Theodor Waigel

Gemeinsames Protokoll 
über Leitsätze

In Ergänzung des Vertrags über die Schaffung einer Wäh- 
rungs-, Wirtschafts- und Sozialunion haben die Hohen Vertrag
schließenden Seiten folgende Leitsätze vereinbart, die gemäß 
Artikel4 Absatz 1 Satz 1 des Vertrags verbindlich sind:

A. Generelle Leitsätze

I. Allgemeines

1. Das Recht der Deutschen Demokratischen Republik 
wird nach den Grundsätzen einer freiheitlichen, demo
kratischen, föderativen, rechtsstaatlichen und sozialen 
Ordnung gestaltet und sich an der Rechtsordnung der 
Europäischen Gemeinschaften orientieren.

2. Vorschriften, die den einzelnen oder Organe der staatli
chen Gewalt einschließlich Gesetzgebung und Recht
sprechung auf die sozialistische Gesetzlichkeit, die so
zialistische Staats- und Gesellschaftsordnung, die Vor
gaben und Ziele zentraler Leitung und Planung der 
Volkswirtschaft, das sozialistische Rechtsbewußtsein, 
die sozialistischen Anschauungen, die Anschauungen 
einzelner Bevölkerungsgruppen oder Parteien, die so
zialistische Moral oder vergleichbare Begriffe ver
pflichten, werden nicht mehr angewendet. Die Rechte 
und Pflichten der am Rechtsverkehr Beteiligten finden 
ihre Schranken in den guten Sitten, dem Grundsatz von 
Treu und Glauben und dem Schutz des wirtschaftlich 
schwächeren Vertragsteils vor unangemessener Be
nachteiligung.

3. Genehmigungsvorbehalte sollen nur aus zwingenden 
Gründen des allgemeinen Wohls bestehen. Ihre Voraus
setzungen sind eindeutig zu bestimmen.

II. Wirtschaftsunion

1. Wirtschaftliche Leistungen sollen vorrangig privatwirt
schaftlich und im Wettbewerb erbracht werden.

2. Die Vertragsfreiheit wird gewährleistet. In die Freiheit 
der wirtschaftlichen Betätigung darf nur so wenig wie 
möglich eingegriffen werden.

3. Unternehmerische Entscheidungen sind frei von Plan
vorgaben (z. B. im Hinblick auf Produktion, Bezüge, Lie
ferungen, Investitionen, Arbeitsverhältnisse, Preise 
und Gewinnverwendung).

4. Private Unternehmen und freie Berufe dürfen nicht 
schlechter behandelt werden als staatliche und genos
senschaftliche Betriebe.

5. Die Preisbildung ist frei, sofern nicht aus zwingenden 
gesamtwirtschaftlichen Gründen Preise staatlich fest
gesetzt werden.

6. Die Freiheit des Erwerbs, der Verfügung und der Nut
zung von Grund und Boden und sonstiger Produktions
mittel wird für wirtschaftliche Tätigkeit gewährleistet.

7. Unternehmen im unmittelbaren oder mittelbaren 
Staatseigentum werden nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit geführt. Sie sind so rasch wie mög
lich wettbewerblich zu strukturieren und soweit wie 
möglich in Privateigentum zu überführen. Dabei sollen 
insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen 
Chancen eröffnet werden.

8. Für das Post- und Fernmeldewesen werden die ord
nungspolitischen und organisatorischen Grundsätze 
des Poststrukturgesetzes der Bundesrepublik Deutsch
land schrittweise verwirklicht.

III. Sozialunion

1. Jedermann hat das Recht, zur Wahrung und Förderung 
der Arbeite- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigun
gen zu bilden, bestehenden Vereinigungen beizutreten, 
aus solchen Vereinigungen auszutreten und ihnen fern
zubleiben. Ferner wird das Recht gewährleistet, sich in 
den Koalitionen zu betätigen. Alle Abreden, die diese 
Rechte einschränken, sind unwirksam. Gewerkschaf
ten und Arbeitgeberverbände sind in ihrer Bildung, ih
rer Existenz, ihrer organisatorischen Autonomie und 
ihrer koalitionsgemäßen Betätigung geschützt.

2. Tariffähige Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
müssen frei gebildet, gegnerfrei, auf überbetrieblicher 
Grundlage organisiert und unabhängig sein sowie das gel
tende Tarifrecht als für sich verbindlich anerkennen; fer
ner müssen sie in der Lage sein, durch Ausüben von Druck 
auf den Tarif partner zu einem Tarifabschluß zu kommen.


